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Bisweilen ist es weniger das geringe Einkommen als die eigen-
tiimlichen Arbeitsbedingungen, durch die das Weib dazu ge-
bracht wird, sich zu prostituieren. . . Es sei in dieser Be-
ziehung nur auf zwei Kategorien von Arbeiterinnen verwiesen,
die, obgleich #usserlich vollig verschieden, doch geradezu ein
typisches Beispiel dafiir bieten, wie das soziale Milieu das
weibliche Schamgefiihl systematisch untergribt: Die Lumpen-
arbeiterinnen und die Konfektioneusen. Bei den einen ertdten,
filhrt er aus, die harten und ungesunden Arbeitsbedingungen
das Schamgefithl. Bei den andern tritt wohl am deutlichsten
die schidliche Einwirkung der eigenartigen Arbeitsbedingungen
hervor; sie miissen es sich gefallen lassen, dass ménnliche
Personen ihnen die fiir Dritte gearbeiteten Kleidungsstiicke an-
probieren und sie hiebei ,in gemeiner Weise betasten und
befithlen“. — Einen wie grossen Bestandteil der Prostituierten
die Kellnerinnen bilden, ist bekannt und die besonderen Ge-
fahren des Kellnerinnenstandes auseinanderzusetzen, diirfte
tberflissig sein. Auffallend ist der grosse Prozentsatz von
Dienstmédchen, den alle Prostitutionsstatistiken nachweisen.
Hier dirfte ganz besonders in dem Zusammenstoss zweier
Klassenwelten, wie Kampffmeyer es in seinem Buche ,Die
Prostitution als soziale Klassenerscheinung® ausdriickt, das ge-
fahrliche und zur sozialen Entgleisung fihrende Moment er-
blickt. werden, ein Moment, das in einer Reihe anderer Be-
rufsarten, wie der der Kellnerin, des Ladenméidchens, der
Schneiderin, der Modistin eine Rolle spielt.

Dasselbe psychologische Moment der unwillkiirlichen Unter-
ordnung unter den sozial Hohergestellten tritt uns aber in der
Stellung von Mann und Frau tiberhaupt entgegen. Man braucht
nicht so weit zu gehen wie Ch. Perkins Stetson, die die Frau
einzig als das Produkt ihrer okonomischen Abhéngigkeit er-
kliart; dass die 6konomische Abhingigkeit der Frau vom Manne
viel zu ihrer Unterwerfung beigetragen hat, wird niemand be-
streiten wollen. Diese geringere Einschitzung der Frau kommt
u. a. auch in der fast durchwegs geringeren Belohnung zum
Ausdruck, die sie dann wieder in ihrem Abhéngigkeitsver-
héltnis erhalt. :

Wie aber bekampfen wir alle diese Ubelstinde, Wohnungs-
not, schlechte Lohnverhiltnisse, zu lange Arbeitszeit, die be-
sonderen Gefahren verschiedener Berufsarten, die Klassenunter-
schiede, die Ungleichheit in der Stellung von Mann und Frau?

Vor allem wiire. ein besseres Verstindnis der Not der
arbeitenden Klasse und eine Unterstiitzung ihrer Bemihungen
um bessere Existenzbedingungen am Platz. Zu der Verbesse-
rung dieser Bedingungen sind drei Wege gangbar: der der
Selbsthilfe, d. h. der Organisation der betreffenden Berufsklasse,
der der Staatshilfe, die in Arbeiterschutzgesetzen, Versiche-
rungsgesetzen und dergl. mehr zum Ausdruck kommt, und
der noch am wenigsten begangene der organisierten Kaufer-
schaft.

Eine Uberbriickung der Klassengegensiitze wiirde gerade
aus einem freieren Verhiltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer hervorgehen. Eine andere Einschitzung der Arbeit
aber miisste Hand in Hand damit gehen. Wo eine Berufsart,
wie die der Lumpenarbeiterin, besondere Gefahren mit sich
bringt, wire durch Abkiirzung der Arbeitszeit den Schidigungen
der Arbeit entgegenzuwirken. Anstellungsbedingungen, wie sie
im Kellnerinnenberuf bestehen, wo der Arbeitende auf frei-
willige Gaben des Gastes angewiesen ist, wiren als sittlich
unhaltbar zu verbieten. Eine Stiarkung der Selbstachtung, des
Klassenbewusstseins, man kann es auch Berufsstolz nennen,
wire tberall der beste Schutz gegen die verderblichen Ein-
flisse der nahen Bertthrung mit Luxus und Wohlleben, wie
es gewisse Berufsarten mit sich bringen.

Eine Stiarkung des Selbstbewusstseins der Frau tiberhaupt
und die rechtliche Befreiung der Frau sind weitere Postulate
zur Herbeifithrung besserer sittlicher Zustéinde.
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Gewiss ist es weder hier noch anderwirts mit dem for-
mellen Recht allein getan; aber ganz sicher konnen wir nur
durch diesen Kampf hindurch zu einem freieren, edleren
Menschentum gelangen; denn Unrecht kampflos ertragen und
geschehen lassen, heisst auch Unrecht tun, aber sich einsetzen
fiir das Gute, macht im Menschen gerade diese besten Krifte frei.

In der Diskussion, die sich den zwei Vortrigen dieses
Abends und dem des ersten Abends auschloss, kam neben leb-
hafter Unterstiitzung der vertretenen Ansichten auch der geg-
nerische Standpunkt zur Geltung. Es wurde von den Befir-
wortern der Reglementierung namentlich geltend gemacht, dass
diese Vorschlige zur Reglementierung aus ernstem sozialen
Fithlen heraus gemacht worden seien, dass die- Unhaltbarkeit
der jetzigen Zustinde zu diesen Vorschligen gefithrt habe,
dass dieselben auf die Verbesserung der sanitdren Verhaltnisse
und auf den Schutz der Dirne abzielten, und dass es sich auf
keinen TFall um die Wiedereinfithrung der Bordelle handeln
sollte.

Selbstverstandlich wird und wurde die gute Absicht, die’
auch hinter der Befirwortung der Reglementierung stehen
kann, nicht in Frage gezogen. Ebensowenig wird die Tat-
sache bestritten, dass unsere heutigen Zustinde fast uner-
triaglich sind; nur wiren einerseits, wie das aus dem Vortrag
Frau Dr. Hilfikers hervorgeht, die sich auf namhafte Auto-
ritdten und die Erfahrungen der eigenen Praxis stitzt, keine
wesentlichen gesundheitlichen Verbesserungen zu erwarten
und wéren, wie das an Beispielen wie Paris und Genf dar-
getan werden kann, die Winkelprostitution und die Strassen-
prostitution mit der offentlichen Duldung der Prostitution noch
nicht beseitigt, ja nicht einmal eingedimmt. Es ist dies auch
leicht erkldarlich, eine ernstlich durchgefiihrte #rztliche Kon-
trolle, an die die Duldung der Prostitution gekniipft wire,
wiirde die Dirne bei ihrer Erkrankung sofort dem Gewerbe
entziehen; es lige somit durchaus nicht im Interesse der
Dirne, sich bei der Kontrolle anzumelden. Wenn das Merk-
mal des Bordells das Anstellungsverhéltnis ist, mag zugegeben
werden, dass es sich bei den in Aussicht genommenen Vor-
schligen, soweit sie bekannt gegeben worden sind, nicht um
eigentliche Bordelle handelt. Dass aber eine Ansammlung
von Berufsdirnen in einem Hause unter einem oder mehreren
Zimmervermietern den gleichen unheilvollen Einfluss auf die
Umgebung ausiiben wiirde wie ein Bordell, wird niemand be-

streiten wollen. C. R.
(Schluss folgt.)

Ein weiblicher Gefangnisdirektor.

Dass eine Frau auch den schwierigen Posten eines Gefingnis-
direktors ausfiillen kann und trefflich versicht, zeigt das Beispiel
der Frau Jenny Porchet, die sicherlich das einzige weibliche
Wesen ist, das offiziell die Leitung eines Staatsgefingnisses
ausiibt. In dem grossen, festungsartig umwallten Baukomplex,
der das Gefingnis des waadtlindischen Stddtchens Aigle dar-
stellt, herrscht diese Frau als unumschrinkte Gebieterin.

Vor dreissig Jahren heiratete Frau Porchet, die jetzt im
52. Jahre steht, den damaligen Gefingnisdirektor von Aigle.
Als ihr Mann nun vor einiger Zeit von einer schweren Krank-
heit ergriffen wurde, -iibergab er seiner Frau seine Amtsgewalt
und seine Schliissel, damit sie an seiner Statt auf Ordnung
und Zucht sehe. Zwei Jahre danach starb Porchet und die
Stelle wurde ausgeschrieben. Die Kommission, die fiir die
Neubesetzung vom Kanton ernannt worden war, stellte nun zu
ihrer hochsten Uberraschung fest, dass sich unter den Be-
werbern auch.die Witwe Porchet befand. Sie hielt sich zu
diesem bereits von ihr vortrefflich ausgeiibten Amt fir berufen
und glaubte, so am besten fiir sich und ihre 7 Kinder sorgen



zu konnen. Das Aussere dieses ungewohnlichen Anwérters
imponierte den Kommissionsherren, denn Frau Porchet ist eine
wahre Amazone, 1,80 Meter gross und besitzt Muskeln, um
die sie mancher Ringkimpfer beneiden mochte. Bescheiden
erklidrte sie, dass ihr Antrag wohl eigenartig erscheinen moge;
aber sie sei keine ,schwache Frau“, sondern werde es auch
mit dem stirksten Gefangenen aufnehmen, wenn er sie etwa
angreifen sollte. Zum Beweis dafiir bitte sie, den stirksten
Gendarmen aus dem Kanton auszuwéhlen und mit ihr ringen
zu lassen. Dieser Vorschlag erregte allgemeines Licheln und
wurde abgelehnt. ,Nun, meine Herren“, rief Frau Porchet,
yvielleicht versucht es einer von Ihnen mit mir?“ Ein allge-
meines Gelichter brach aus, und die Witwe hatte gewonnenes
Spiel; die Gefiangnisdirektion wurde ihr zunichst fir ein Jahr
versuchsweise iibertragen. Da gab es nicht wenige, die das
fiir einen schlimmen Missgriff hielten: sie meinten, bald wiirde
im Gefingnis von Aigle alles drunter und dritber gehen, die
Direktorin wiirde ermordet werden usw. Aber alle Prophe-
zeiungen erwiesen sich als falsch. Frau Porchet fillte ihren
Platz auf das Beste aus und gestaltete ihr Geféingnis geradezu
zu einer Musteranstalt, so dass sie nach dem Versuchsjahre
in ihrem Amt bestitigt wurde und die volle Anerkennung der
Behorden erhielt.

Gar manche der Striflinge haben gedroht, ihr ,etwas
anzutun®; aber sie ist noch immer mit jedem fertig geworden,
obgleich sie sich nicht scheut, ihnen allein in ihrer Zelle gegen-
ilberzutreten. Die Gefiingnisdirektorin regiert durchaus nicht
mit iiberméissiger Strenge, sondern sie versucht, durch Giite
und Freundlichkeit auf die Verbrecher einen giinstigen Einfluss
auszuiiben, und ihrer weiblichen Anteilnahme und Herzlichkeit
ist schon manche moralische Besserung gelungen, die einem
Mann an ihrer Stelle wohl nicht gegliickt wire. Auch wenn
ihre ,Pensiondre“ die Anstalt verlassen, lisst sie sie nicht aus
dem Auge, sondern fithrt mit vielen einen Briefwechsel, in:dem
sie ihnen mit Rat und Hilfe zur Seite steht. So erhalt sie
manchen auf dem Pfad des Guten, und sie ist auf diese Tétig-
keit stolzer als auf den Respekt, den sie sich durch ihre
Muskelkraft zu verschaffen weiss. (Berner Tagblatt.):
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Biicherschau.

Vom Miidchenhandel mit besonderer Beziechung auf die Schweiz be-
richtet eine kleine Schrift von Pfarrer Ninck in Winterthur. Ver-
lag: Kober-Basel 1912. Preis 50 Cts.

Ist dies moglich? ist solches wahr? fragen wir uns mit wachsendem
Entsetzen beim Durchlesen dieser 32 Seiten. Leider sind aber keine
Zweifel moglich, denn sowohl Personlichkeit als Stellung des Verfassers,
Pfarrer Nincks, des Schriftfiihrersdes Schweizerischen National-
komitees gegen den Middchenhandel biirgen uns fiir die absolute
Wahrhaftigkeit des Inhaltes. Wir miissen die kleine Schrift unsern
Lesern ans Herz legen (die Auflagen erreichten innert drei Monaten
schon das sechste Tausend), handelt es sich doch immer noch um ein
ganz aktuelles Thema: den Sklavenhandel schiindlichster Art in unserer
freien Schweiz, mit ihren guten Gesetzen, die manchmal so blind ge-
handhabt werden, denn ,mitten in unserer Zivilisation bliiht dieser
schindliche Handel; in unsern Stidten wohnen, durch unsere Dorfer
schleichen, auf unsern Heerstrassen auteln, in unsern Bahnziigen fahren
diese ,Vampyre der Unschuld“, diese Schléchter jugendlicher Opfer,
diese meist schnell reich gewordenen gefiihllosesten Ausbeuter mensch-
licher Schwiichen: die M#adchenhéndler und -Hindlerinnen. In unserm
Schweizerlande werden téiglich verkaufte Tochter und Frauen einge-
fiihrt, durchgefithrt und ausgefiihrt; wird allwdchentlich in einem
eigenen Saal in Genf zu festen Stunden eine Midchenbdrse abgehalten,
wo die so unendlich zu bejammernde Ware in allen Abstufungen zu
den verschiedensten Preisen auf den Markt gebracht, ausgetauscht und
umgesetzt wird“ . . . . ,und wir reden hier nicht von orientalischen
und afrikanischen Verhdltnissen, wo jede Eheschliessung ein Kauf
ist . . .. sondern wir reden von dem seit dem Pariser Kongress 1902
in allen Kulturstaaten zum Verbrechen erklirten Midchenhandel. O.

Kleine Mitteilungen.

Schweiz.

Chur. Die Kantonalsynode hat sich fiir Zulassung von weiblichen
Pfarrern erklirt. Die Gemeinden sollen berechtigt sein, eine Frau an
die erledigte Pfarrstelle zu wihlen, wenn sie sich iiber die nétigen
Qualifikationen ausweist.

Ausland.

Schweden. Seit 50 Jahren besitzen die Frauen das munizipale
Wahlrecht (aktives und passives), das parlamentarische sollte ihnen
dies Jahr bringen. Ein diesbeziiglicher Gesetzesentwurf der Regieriung
wurde aber wohl von der 2. Kammer angenommen, von der ersten aber,
wie zu erwarten stand, verworfen.

Italien. Ein Antrag auf Einfiihrung des Frauenstimmrechts wurde
von der italienischen Deputiertenkammer mit grossem Mehr abgelehnt.

ANZEIGXE N.

finden in Singer’'s Spezialitaten wie
hyg. Zwieback, Magenstengel, Salz-

stengeli, Salzbretzeli, Aleuronatbis-
cuits und Milcheiernudeln, uniiber-

troffene und leicht verdauliche Huf Verlangen Prospekfe grafis.
Nahrmittel. Wo kein Depot, direkter
Versand der Schweiz. Bretzel- &
Zwiebackfabrik Ch.Singer, Basel
Fabrik  hygienisch  diatetischer
Nahrmittel .. Verlangen Sie bitte

noch Preisliste -

onats-
- Binden

waschbare

Sanitdtsgeschdit Bausmann
Basel' - Davos - St. Gallen . Genf - Zirich
IlllllIllIllIlllIl--IlIIllIlllllllIlllllll:l
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und fiir einmaligen
Gebrauch,

Versand nach allen Orten,

Uber Frauenstimmrecht. | Tisch-, Bett-

Vortrag vom 9. Dez. 1910 von Ober-
richter Dr. H. Strduli. Zum Preise von
: 30 Cts. per Ex.

Zu beziehen durch die Buchdruckerei
Ziircher & Fiirrer in Ziirich.

Briute und Frauen

decken ihren Bedarf in engl. und St. Galler Rideaux am Stiick
und abgepasst (in Leinen, Mousseline und Madras), Brise-Bises
und Divandecken, Tischliufern,
am vorteilhaftesten im Spezial-Fabrikationsgeschift von

Tobler & Enzler
Gossau-St. Gallen
; Billigste Bezugsquelle fiir feine Damen- und Kinderwische,
Roben, Blousen, Kloppel, Spitzén und Einsitze.
zu Diensten. - Auf Wunsch persénl. Besuch.

Geschichte der Schweizerischen

» pemeinniitzigen Gesellschaft -
1810—1910

Von der Gesellschaft herausgegeben
zur Feier ihres 100jdhrigen Bestehens
Mit 22 Bildern
Preis Fr.3.—

Zu beziehen durch die Buchdruckerei
Zircher & Furrer, Zirich

268

Rouleaux

Mustersendung gerne

Druck von Ziircher & Furrer in Zirich.



	Ein weiblicher Gefängnisdirektor

